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1. Einleitung

Ein wesentliches Ziel der Reha-Strategie der Deutschen Rentenversicherung Nord
(DRV Nord) ist die nachhaltige berufliche Wiedereingliederung nach einer medizini-
schen Rehabilitation.

Die DRV Nord bietet bereits eine Reihe von MalRnahmen zur Sicherung des Reha-
Erfolgs an. Dazu gehoren verschiedene Reha-Nachsorgeprogramme, die betriebsarzt-
lichen Ruckkehrgesprache nach der Reha, wenn der betriebsarztliche Dienst die Re-
habilitation eingeleitet hat und die stufenweise Wiedereingliederung.

Von der medizinischen Rehabilitation und der Nachsorge profitieren jedoch Rehabili-
tanden/Rehabilitandinnen mit schwer zu bewaltigenden beruflichen Problemen oder
nach Arbeitsplatzverlust nicht ausreichend.

Insbesondere folgende (subjektive) Arbeitsbelastungen konnen bei Versicherten, die
bereits an psychisch bedingten Funktionseinschrankungen leiden, zur weiteren Ar-
beitsunfahigkeit nach Abschluss der Reha fuhren, wenn keine anderen Auswege er-
kennbar sind:
e dequalifizierende Tatigkeit, die dem Ausbildungsstand oder den Fahigkeiten
des Arbeitnehmers nicht entspricht,
e geringe Wertschatzung,
e Konflikte am Arbeitsplatz,
e wenige Selbstregulations- und Entscheidungsmadglichkeiten (Monotonie, au-
toritarer oder nicht nachvollziehbarer Fihrungsstil),
e keine Moglichkeiten der Selbstbestatigung,
e Angste vor Arbeitsplatzverlust,
e keine Ausweich- oder Wechselmdglichkeiten (z. B. Schichtprobleme),
e subjektive oder objektive Uberforderung.

Bei Versicherten mit komplexen Problemlagen kann nach Entlassung aus einer medi-
zinischen Rehabilitation eine intensive personliche Begleitung und Koordination von
Malnahmen erforderlich sein, um eine nachhaltige berufliche Wiedereingliederung zu
erreichen. Das in diesem Konzept beschriebene Fallmanagement stellt eine solche
systematische und umfassende Unterstutzung dar.

Kernelemente des Fallmanagements sind eine personenzentrierte Beratung, Beglei-
tung, Planung und Koordination des weiteren Rehabilitations- und Integrationsprozes-
ses. Bei der Bedarfsermittlung wird das bio-psycho-soziale Modell des ICF zugrunde
gelegt. Die Ausgestaltung des Fallmanagements ist in entscheidendem Mal3e abhan-
gig vom fordernden und hemmenden Einfluss der persoénlichen und der Umweltfakto-
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ren auf die berufliche Wiedereingliederung. Das Fallmanagement ist stets ressourcen-
orientiert. Die selbstbestimmte Teilhabe des/der Versicherten bleibt wesentliches Ziel
des Fallmanagements.

Das Fallmanagement bedarf einer engen Vernetzung mit der Reha-Einrichtung, in der
die Rehabilitation stattgefunden hat, mit dem regionalen Versorgungssystem im weiten
Sinn des Wortes (d. h. einschl. Sozialleistungstrager, Selbsthilfe ...), mit dem Arbeit-
gebenden, mit dem personlichen Umfeld des/der Versicherten und mit der Deutschen
Rentenversicherung Nord selbst.

Das vorliegende Konzept wurde auf Grundlage eines Projektes der DRV Nord gemein-
sam mit der Fachklinik Aukrug der DRV Nord, der Curtius Klinik GmbH & Co. KG in
Bad Malente, der Rehabilitationsklinik Garder See GmbH in Lohmen sowie den Fall-
managementanbietern Dr. Grosch Consulting GmbH und Bricke Schleswig-Holstein
gGmbH entwickelt und pilotiert. Eine wichtige Grundlage dafur bildete das Konzept des
Fallmanagements der DRV Braunschweig-Hannover. Aufgrund der positiven Erfah-
rungen wurde das Angebot zu einem Regelangebot fur Versicherte der DRV Nord im
Anschluss an eine medizinische Rehabilitation etabliert.

2, Definition und Ziele des Fallmanagements

Fallmanagement wird im Sinne einer personenzentrierten Rehabilitation als eine am
Einzelfall orientierte Arbeitsweise verstanden, in deren Rahmen vorhandene Ressour-
cen des Rehabilitanden/ der Rehabilitandin, Versorgungsoptionen und bendtigte Ver-
sorgungsleistungen im medizinischen, psychischen, sozialen und

beruflichen Bereich gesucht, geklart, geplant, verbessert, umgesetzt, koordiniert,
uberwacht und bewertet werden.

Das Fallmanagement orientiert sich eng an den Bedurfnissen und erhobenen Not-
wendigkeiten des/der Versicherten, wobei der/die Versicherte am Fallmanagement
stets kommunikativ und interaktiv beteiligt ist.

Die Ziele des Fallmanagements fur die Rentenversicherung sind die
e Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes,
¢ Reintegration ins Erwerbsleben insbesondere Erlangung eines Arbeitsplat-
zes bei Arbeitslosigkeit und
e Begleitung bzw. Férderung des Genesungsprozesses.

Zur Erreichung dieser Ubergeordneten Ziele des Fallmanagements kommen folgende
Teilziele in Frage:
e die Entwicklung und Umsetzung einer Motivationsstrategie mit eigenem An-
reizsystem zusammen mit dem/der Versicherten,

Seite 4 von 18



die Feststellung der funktionalen Einschrankungen und der daraus folgen-
den Beeintrachtigungen hinsichtlich der Aktivitaten und der Partizipation
insb. am Arbeitsleben sowie

die Feststellung derer sozialrechtlicher Konsequenzen und daraus folgend

das zeitnahe Erkennen weiterer erforderlicher Interventionen bzw. Unter-
stitzungsbedarfe, damit eine kontinuierliche und angemessene Versorgung
im gegliederten Sozialversicherungssystem gewahrleistet wird,

die Beratung bezuglich Leistungen anderer Sozialleistungstrager und ggf.
Unterstltzung derer Beantragung.

Folgende Teilziele sind vom Erwerbsstatus abhangig:

Bei Versicherten mit vorhandenem Arbeitsplatz:

die Unterstltzung der Eingliederung auf den vorhandenen Arbeitsplatz,
das Erlernen eines nicht-gesundheitsschadigenden Umgangs mit subjekti-
ven Arbeitsbelastungen,

die Kontaktaufnahme mit dem/der Arbeitgebenden oder sonstigen Vertre-
tenden/Mitgliedern des Unternehmens bei Bedarf und Zustimmung des/der
Versicherten.

die schnellstmdgliche Initilerung weiterer notwendiger Malinahmen, sofern
eine Ruckkehr auf den alten Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Grinden
nicht mehr madglich ist.

Bei vorliegender Arbeitslosigkeit:

3.

die Unterstltzung bei der Arbeitsplatzsuche und im Bewerbungsprozess,
die kooperative Entwicklung und Stabilisierung individueller Bewaltigungs-
strategien,

die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Unterhaltung und Fort-
entwicklung des sozialen Netzwerks des/der Versicherten (Familie,
Freundschaftskreis, Kollegen und Kolleginnen, Hausarztliche Praxis ...).

Zielgruppen

Das Fallmanagement richtet sich an Versicherte mit einem komplexen Unterstitzungs-
bedarf nach Entlassung aus einer medizinischen Rehabilitation. Das Angebot kommt
insbesondere in Frage bei durch Versicherte kommunizierter Unsicherheit, bei Erwar-
tungsangsten oder unzureichenden eigenen Ressourcen zur Problemldsung.
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3.1.

Fallkonstellationen

Das Fallmanagement richtet sich insbesondere an folgende Personen oder Fallkons-
tellationen:

a.

3.2.

Versicherte mit einem festen Beschaftigungsverhaltnis, die nicht in der Lage
sind, Schwierigkeiten oder Hindernisse zur Ruckkehr an den bisherigen Ar-
beitsplatz aus eigener Kraft zu bewaltigen. Die Komplexitat des erforderlichen
Unterstutzungsbedarfs ist in solchen Fallen ein wichtiges Kriterium fur ein
Fallmanagement. Weiteres Indikationskriterium ist eine ambivalente Motiva-
tion zur Wiederaufnahme der beruflichen Tatigkeit.

Versicherte, die nach der Reha nicht mehr im urspringlichen Betrieb arbeiten
konnen, jedoch grundsatzlich fur die zuletzt ausgeubte Tatigkeit geeignet sind.
Indikation fur ein Fallmanagement ist insbesondere ein Bedarf an Unterstit-
zung, Motivation und Koordinierung beim Umgang mit den involvierten Behor-
den (z.B. der Arbeitsagentur) und sonstigen Hilfsangeboten. Oft fehlt es den
Betroffenen an Fahigkeiten und Fertigkeiten, um einen neuen Arbeitsplatz zu
finden oder die Hilfs- und Unterstlitzungsmaoglichkeiten des Sozialsystems um-
fanglich zu nutzen, wenn einzelne Sozialleistungstrager nur wenig Kapazitaten
haben, die Betroffenen ausfuhrlich zu beraten und an die richtigen Stellen zu
leiten. Die Versicherten benoétigen ggf. auch Unterstlitzung bei notwendigen
Gesprachen mit dem/der bisherigen Arbeitgebenden im Zusammenhang mit
der Auflésung des Arbeitsverhaltnisses.

Versicherte, die bereits vor Beginn der Reha arbeitslos waren und nicht in der

Lage sind, ohne Unterstltzung erfolgreich einen neuen Arbeitsplatz zu erlan-
gen (s.a. Punkt b).

Grundvoraussetzungen

Folgende Grundvoraussetzungen mussen erfullt werden:

e ein Leistungsvermoégen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tGber drei Stun-
den,

e eine Motivation im Ansatz,

e der grundsatzliche Wille zur Mitarbeit,

e die Bereitschaft, die Unterstitzung anzunehmen,

e das Einverstandnis mit der durch die Klinik festgestellten sozialmedizini-
schen Leistungsbeurteilung.
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3.3.

Ausschlussgriinde

Ausgeschlossen sind die Versicherten, die

bereits eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten oder

mit einer Leistungsfahigkeit von unter drei Stunden pro Tag auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt entlassen werden oder

die eine volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer beziehen oder

eine Rente wegen Alters von wenigstens 66,6667 Prozent der Vollrente be-
ziehen oder beantragt haben oder

eine Leistung beziehen, die regelmafig bis zum Beginn einer Rente wegen
Alters gezahlt wird (z.B. Betriebsrente).

Nicht zum Ausschluss flihren

ein laufendes Erwerbsminderungs- (EM)-Rentenverfahren, vor allem, wenn
Versicherte durch die Krankenkasse (§ 51 SGB V) oder die Agentur fur Ar-
beit (§ 145 SGB Ill) zur Antragstellung aufgefordert wurden und weiterhin
die Bereitschaft besteht, wieder arbeiten zu wollen. Wichtig ist, dass die Kli-
nik zum laufenden Antrag auf EM-Rente Stellung nimmt. Sollte jedoch die
Rehabilitation einem vor der Reha bereits existierenden Rentenbegehren
nicht entgegengewirkt haben, ist dieses als Kontraindikation fir ein Fallma-
nagement zu betrachten. Das Fallmanagement endet mit dem tatsachlichen
Bezug einer vollen Erwerbsminderungsrente auf Dauer.

der Bezug einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit oder
Dauer.

ein laufendes Verfahren zur Beantragung von Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben (LTA). Das Fallmanagement endet erst mit dem tatsachlichen
Beginn einer qualifizierenden LTA-MalRnahme.

die Teilnahme an einer Reha-Nachsorgeleistung oder an einer stufenweisen
Wiedereingliederung

Das Fallmanagement kann auch nach einer von der DRV Nord finanzierten Anschluss-
rehabilitation (AHB) durchgeflhrt werden.

4,

Hinweise zu einzelnen Indikationen

Im Folgenden werden einzelne indikationsspezifische Hinweise gegeben, die fur das
Fallmanagement von Bedeutung sein kénnen.

Seite 7 von 18



4.1. Fallmanagement bei psychosomatischen Erkrankungen

Psychische Erkrankungen wirken negativ auf praktisch alle Lebensbereiche der Be-
troffenen und insbesondere auf ihr direktes personliches Umfeld: Familie, Arbeit und
Freundeskreis. Bei der Arbeit geht es nicht nur um die Frage, ob der Arbeitsplatz lei-
densgerecht ist, sondern auch um die Qualitat der (sozialen) Integration im Unterneh-
men bzw. im Arbeitsteam. Werden die Folgen von psychischen Erkrankungen nicht
beachtet, drohen soziale Isolation, Arbeitslosigkeit und Armut.

Auch wenn die Rehabilitanden/ Rehabilitandinnen durch die Rehabilitation gestarkt
wurden, verbleiben nach der Entlassung noch viele Probleme, die fur eine stabile Teil-
habe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben gelést werden miissen. Angste,
Schuld- oder Schamgefuhle sowie die Sorge um Stigmatisierung verhindern dahinge-
gen eine aktive Auseinandersetzung der Betroffenen mit ihren Problemen. Gleichzeitig
fuhren die typischen Erkrankungsmanifestationen, wie z. B. Antriebsverminderung o-
der Angste dazu, dass Angebote des Versorgungs- und Hilfesystems nicht oder nicht
adaquat in Anspruch genommen werden.

Hier setzt das Fallmanagement an. Ist eine Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses mog-
lich, begleitet der/die Fallmanager*in bei Bedarf den betroffenen Menschen bei not-
wendigen Gesprachen mit dem/der Arbeitgebenden oder den Kolleg*innen, die selbst
im Umgang mit psychisch kranken Menschen oft unsicher sind und hilft, eine neue
Basis fur ein geeignetes Zusammenarbeiten aufzubauen. Kann die bisherige berufli-
che Tatigkeit nicht fortgeflhrt werden, ist eine Begleitung der Betroffenen durch den
oder die Fallmager*in bei folgenden Schritten meist erforderlich: Kiindigung des bis-
herigen Arbeitsvertrags in einer Form, die sich fur den weiteren beruflichen Werdegang
nicht negativ auswirkt, Entwicklung einer neuen, realistischen beruflichen Perspektive,
Beantragung von Leistungen zur Teilhabe, wie z. B. einer Qualifizierungsmalnahme
oder Bewerbung auf geeignete Stellenangebote. Der oder die Fallmanager*in kann
auch z.B. helfen, familiare Konflikte zu I6sen oder eine kritische Schuldensituation zu
bewaltigen.

4.2. Fallmanagement bei Abhangigkeitserkrankungen

Auf Grundlage des Konzeptes zur “Beruflichen Orientierung in der Rehabilitation Ab-
hangigkeitserkrankter - BORA" wird der beruflichen Orientierung wahrend der Rehabi-
litation Abhangigkeitserkrankter ein hoher Stellenwert beigemessen. Fur eine erfolg-
reiche FortfUhrung bereits eingeleiteter Schritte soll die Reha-Einrichtung das bisher
Erreichte im Forderplan ausfuhrlich darstellen. Das Fallmanagement bietet die Mog-
lichkeit, die erkannten Problemlagen durch eine aufsuchende, mobile Begleitung aktiv
anzugehen.
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Nach dem erfolgreichen Abschluss einer stationaren Entwohnung kommt der ambu-
lanten FortflUhrung oder der Nachsorge eine besondere Bedeutung flr die Sicherung
des Reha-Erfolges und die Festigung der Abstinenz zu. Neben der Verordnung des
Fallmanagements sollen daher weiterhin auch Nachsorgeleistungen eingeleitet wer-
den. Das Vorgehen des Fallmanagements soll bei Zustimmung des Rehabilitanden/
der Rehabilitandin mit der Nachsorgeeinrichtung abgestimmt werden.

Nach der langen Behandlung in der Reha-Einrichtung und bei haufig vorausgegange-
nen krankheitsbedingten beruflichen Konfliktsituationen ist die Rluckkehr zum bisheri-
gen Arbeitsplatz und die Wiederaufnahme der Kontakte mit Kollegen/ Kolleginnen, Ar-
beitgebenden und weiteren beruflichen Kontakten ein besonders kritischer Zeitpunkt,
bei dem manche Versicherte eine individuelle Unterstitzung bendtigen. Hierbei kann
auch die Aufklarung Uber den Umgang mit ,trockenen® Abhangigkeitserkrankten oder
die Klarung von Fragen zum Umgang der Kollegen und Kolleginnen mit Alkohol von
Bedeutung sein.

Auch gilt es nach Entlassung aus der Entwohnung mit der Unterstutzung des Fallma-
nagers eine vertrauensvolle Beziehung zu beteiligten Sozialleistungstragern wie z. B.
der Agentur fur Arbeit oder dem Jobcenter aufzubauen.

Schlie3lich kdnnen die Fallmanager gezielt arbeitslose Versicherte bei Bewerbungen
(unter)stutzen und ggf. Kontakte zu potentiellen Arbeitgebenden selbst anbahnen. Da-
bei nehmen sie eine vermitteinde Rolle ein, die dazu beitragt die Umstande der mit
Stigmata belasteten Abhangigkeitserkrankung objektiv darzustellen und einen Rah-
men fur die Aufnahme einer beruflichen Tatigkeit vorzuschlagen.

4.3. Fallmanagement bei onkologischen Erkrankungen

Nicht selten haben die betroffenen Menschen Uber eine langere Zeit mit den Folgen
der Erkrankung zu kampfen. Sie fuhlen sich erschopft und nicht mehr so belastbar.
Sowohl die Krebserkrankung als auch die Therapie selbst kdnnen zu Funktionsein-
schrankungen flhren (z. B. Fatigue-Syndrom, Sensibilitdtsstorungen), die sich auf den
Arbeitseinsatz - vielleicht unerwartet - negativ auswirken. Es geht beim Fallmanage-
ment um die gemeinsame Suche nach Wegen, die helfen, Schritt fir Schritt in

den Beruf zurickzukehren.

Nach der Reha und mit der Wiederaufnahme der Arbeit kdnnen sich auch folgende
Fragen ergeben, die Betroffene mit dem Fallmanager/ der Fallmanagerin besprechen

mochten:

e Sollen Arbeitgebende und Kollegen/ Kolleginnen tber die Erkrankung informiert
werden? Bei einem vertrauensvollen Verhaltnis kann es beiden Seiten helfen,
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von der Erkrankung zu erzahlen. Die Arbeitgebendenseite bekommt die Mog-
lichkeit, die Hintergriinde fur haufigere oder langere Krankschreibungen nach-
zuvollziehen und kann eher Unterstlitzung anbieten, Es kann auch leichter wer-
den, den Arbeitsplatz gemeinsam an die veranderte korperliche oder seelische
Situation anzupassen.

e Ein weiteres Thema kann die Reduzierung der Arbeitszeit sein. Die Fallmana-
ger/ Fallmanagerinnen kénnen eine wichtige Rolle in der Information und Un-
terstitzung in Hinblick auf die finanzielle Situation und bei der Inanspruch-
nahme von Unterstitzungsangeboten tbernehmen.

Immer ist dabei aber der Wunsch nach Normalitat und die Angst vor Stigmatisierung
und ubertriebenem Mitleid zu beachten.

4.4. Fallmanagement bei neurologischen Erkrankungen

Menschen mit neurologischen Erkrankungen zeichnen sich hinsichtlich der Art und
des Grads der Einschrankungen durch eine gro3e Heterogenitat aus. Die Symp-
tome kdonnen sichtbar und/ oder unsichtbar sein, sich auf neurokognitive Funktio-
nen (Aufmerksamkeit, Gedachtnis, Vorausplanung), auf die Koordinationsfahig-
keit, auf sensible und sensorische Fahigkeiten oder die Feinmotorik beziehen und
sich auch in verschiedenen Einschrankungen zugleich aufern. Die haufig resultie-
renden Schwierigkeiten in Beruf und Alltag sind entsprechend komplex und schwer
vorhersehbar. Manche, als weniger bedeutungsvoll betrachtete Defizite kdnnen fur
die Ausubung der Berufstatigkeit gravierende Folgen haben und zu gro3en Enttau-
schungen, Konflikten mit Arbeitgebenden und Kollegen/ Kolleginnen bei der Wie-
deraufnahme der Arbeit fuhren. Hier sollen gemeinsam mit dem Fallmanager/ der
Fallmanagerin durch Analyse der Probleme und Berlcksichtigung vorhandener
Ressourcen individuelle Lésungen erarbeitet werden.

4.5. Fallmanagement bei akuten Herzerkrankungen

Die Frage, ob eine Ruckkehr in den alten Beruf mdglich ist, hangt stark davon ab, wie
sehr die Herzfunktion nach der Reha noch beeintrachtigt ist und wie hoch die korper-
liche Belastung am Arbeitsplatz ist (z. B. bei Handwerksberufen, Pflegeberufen) oder
ob die Sicherheit anderer gefahrdet werden kann (z. B. bei Feuerwehrleuten, Fahr-
zeugfihrenden im o6ffentlichen Verkehr). Die Fahrerlaubnis kann von essentieller Be-
deutung sein. Es ist die Aufgabe der Reha-Arztinnen und -Arzte eine solche Einschat-
zung Uber die berufliche Leistungsfahigkeit vorzunehmen. Ist eine Ruckkehr an den
Arbeitsplatz nicht moglich, kann das Fallmanagement bei dem Aufbau einer neuen
beruflichen Perspektive, bei der Suche nach einem anderen Arbeitsplatz ober bei der
Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben helfen. Auch bei einer
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stufenweisen Wiedereingliederung in einem dafur nur teilweise geeigneten Umfeld
kann fur einen reibungslosen Prozess die Unterstltzung durch Fallmanager/ Fallman-
gerinnen sinnvoll sein.

Eine lebensbedrohliche Erkrankung wie ein Herzinfarkt kann aber auch Angste um
einen erneuten Herzinfarkt und depressive Gedanken z.B. wegen der verminderten
Leistungsfahigkeit auslosen. Diese Symptome konnen sich bei der Wiederaufnahme
der Arbeit verstarken und zur weiteren Arbeitsunfahigkeit oder zum Abbruch einer stu-
fenweisen Wiedereingliederung fuhren. Moglicherweise wird von den arztlich Behan-
delnden eine gezielte Therapie verordnet. Eine begleitende Reha-Nachsorge, die von
der Reha-Einrichtung verordnet wurde, kann auch gezielt helfen und sollte mdglichst

regelmafig in Anspruch genommen werden.

5. Zugangsverfahren

1. Im Rahmen der (medizinisch- beruflich-orientierten) Rehabilitation ermittelt das
Reha-Team anhand einer Checkliste den Unterstitzungsbedarf und erstellt bei
Bedarf einen detaillierten Forderplan (Vordruck Bedarfsanalyse und Forder-
plan: K 5072). Bei der Indikationsstellung muss zwischen den Angeboten der
Rehabilitations-Nachsorge, bei der ein individuelles Fallmanagement nur be-
grenzt (z.B. Psy-RENA nach psychosomatischer Reha oder Sucht-Nachsorge)
bzw. gar nicht (z.B. T-RENA bei Erkrankungen des Bewegungs- und Haltungs-
apparates) wahrgenommen werden kann und dem Fallmanagement unterschie-
den werden. Die Verordnung einer Nachsorgeleistung stellt grundsatzlich kei-
nen Ausschlussgrund dar.

2. Die Versicherten werden Uber das Fallmanagement nach medizinischer Reha-
bilitation aufgeklart. Sie erhalten ein Merkblatt, welches die wichtigsten Infor-
mationen zum Fallmanagement beinhaltet (Vordruck K 5071). Ist der/die Ver-
sicherte bereit, am Fallmanagement teilzunehmen, verordnet der/die behan-
delnde Reha-Arzt/Reha-Arztin diese Leistung anhand des Vordrucks K 5070.

Hinweis: Die Formulare sind jederzeit in der aktuellsten Version auf der Internet-
seite der DRV Nord unter der Rubrik ,Services - Regionale Formulare und An-
trage“ abrufbar.

3. Die Rehabilitationseinrichtung wahlt in Abstimmung mit dem/der Versicherten
aus der Liste der durch die DRV Nord zugelassenen Anbieter einen vom Ein-
zugsgebiet fur den Versicherten/die Versicherte passenden Anbieter aus und
ladt ihn/sie zum Erstgesprach ein.

4. Das Erstgesprach des/der Versicherten mit dem Fallmanager/der Fallmanage-
rin findet grundsatzlich in der Rehabilitationseinrichtung ggf. unter Beteiligung
eines/einer Mitarbeitenden des Reha-Teams (z.B. Psychotherapeut*in oder
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Sozialdienstmitarbeiter*in), in der vorletzten, spatestens zu Beginn der letzten
Woche in der Reha statt (Ubergabegesprach) und dient des Kennenlernens
und der groben Planung dieser beruflich-rehabilitativen Unterstitzungsmal3-
nahme.

Dieselbe Person (Fallmanager®in), die das Erstgesprach durchfuhrt,
ubernimmt am Heimatort die Betreuung des/der Versicherten.

Kann das Erstgesprach in Ausnahmefallen nicht in der Klinik stattfinden, weil z.B.
die Rehabilitationsklinik auRerhalb des Einzugsbereichs dieses Anbieters liegt und
dadurch unverhaltnismalige Fahrzeiten entstehen wirden, findet der Erstkontakt
alternativ telefonisch oder in Form eines Videogespraches statt. Ein erster person-
licher Kontakt erfolgt dann kurzfristig, moglichst innerhalb von zwei Wochen nach
der Rehabilitation am Heimatort. Dieser Termin wird noch wahrend der Rehabi-
litation festgelegt.

Anmerkung: Generell soll die Reha-Einrichtung ihre Rehabilitandinnen und Reha-
bilitanden proaktiv Gber das Angebot des Fallmanagements informieren. Wichtig
ist, dass in der Rehabilitationseinrichtung klare Ansprechpersonen sowohl fur die
Rehabilitanden/Rehabilitandinnen als auch fur die Fallmanager*innen benannt
werden.

6. Ablauf und weiteres Verfahren

Zeitnah nach der Reha-Entlassung findet der erste Gesprachstermin des Fallmana-
gers/der Fallmanagerin mit dem/der Versicherten statt, meist in seiner/ihrer hauslichen
Umgebung. Zu Beginn des Fallmanagements bestimmen die Fallmanager kooperativ
mit den Versicherten die Ziele, erheben und dokumentieren die fur die Zielerreichung
pragenden Defizite und Ressourcen. Die erforderlichen beruflich-rehabilitativen Unter-
stlitzungsmaRnahmen werden auf der Grundlage des Ubergabegesprachs konkret ge-
plant und umgesetzt.

Die Verordnungsdauer belauft sich auf 6 Monate nach Reha-Ende und umfasst maxi-
mal 15 Zeitstunden fur personliche Gesprache und Kontakte mit den Versicherten so-
wie ggf. Dritten aus dem Arbeitsumfeld und der Familie. Hierbei konnen alle zur Kom-
munikation zur Verfugung stehenden Mdglichkeiten, immer unter Beachtung der be-
sonderen datenschutzrechtlichen Anforderungen, zum Einsatz kommen.

Eine Verlangerung des Fallmanagements um maximal 3 Monate und maximal 15 wei-
tere Zeitstunden ist durch eine Benachrichtigung der DRV Nord durch den/die Fallma-
nager*in moglich (Vordruck K 5075). Grundlage der Begrindung einer Verlangerung
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bilden die bisher wahrgenommenen Termine, der bisherige Ablauf und die bereits er-
zielten Ergebnisse des Fallmanagements sowie die beschriebenen Ziele der geplan-
ten Verlangerung.

Die Tatigkeiten der Fallmanager/der Fallmanagerinnen kénnen sich auf alle berufli-
chen Wiedereingliederungen hemmenden Lebensumstande beziehen:

der Aufbau einer tragfahigen Beziehung mit dem/der Versicherten,

die Forderung der Arbeitsmotivation bzw. der Motivation zur Ruckkehr ins Er-
werbsleben,

der Ermittlung des Unterstutzungsbedarfs,

der Formulierung von gemeinsamen Zielen mit dem/der Versicherten, Uberwa-
chung der Ziele und Anpassung der Interventionen,

der Arbeit mit dem/der Versicherten an stérungsspezifischen Problemen, Star-
kung der eigenen Ressourcen, Forderung von zusatzlichen Fahigkeiten und
Bewaltigungsstrategien, um das Verhaltnis zwischen Arbeitgebenden und Ar-
beitnehmenden nachhaltig zu starken,

der Unterstutzung bei der Umsetzung des in der Rehabilitation Erlernten (z.B.
Tagesstrukturplan),

der Motivation zu einer gesunden Lebensfuhrung,

einer Arbeitsplatzbegehung mit Erfassung der Problemlage und des individuel-
len Unterstltzungsbedarfs ggf. Begleitung bei wichtigen klarenden Gesprachen
mit dem/der Arbeitgebenden,

die Unterstltzung bei der Kontaktaufnahme des/der Versicherten mit Betriebs-
/ Personalrat, Betriebsarztlichem Dienst (z.B. im Rahmen des Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements), Behindertenbeauftragten, Integrationsfachdienst
und sonstigen sozialen Leistungsbereichen,

ein gemeinsamer Aufbau einer beruflichen Perspektive,

bei Bedarf die Einleitung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA):
Bei der Analyse des Unterstutzungsbedarfs ist zu bedenken, dass bei Versi-
cherten, deren Leistungsvermaogen fur die letzte Arbeitstatigkeit aufgehoben ist
und bei denen die personlichen Voraussetzungen erfullt sind, die Erwerbstatig-
keit durch Leistungen der Rentenversicherung zur Teilhabe am Arbeitsleben
erhalten werden kann. Umgekehrt wird in der Regel nach der medizinischen
Rehabilitation bei Versicherten, deren Leistungsvermaogen fur die letzte Arbeits-
tatigkeit nicht aufgehoben ist, keine Leistung zu Teilhabe am Arbeitsleben durch
die Rentenversicherung bewilligt.

die Unterstutzung bei Bewerbungen,

die Unterstlitzung bei der Beantragung von MalRnahmen durch andere Leis-
tungserbringer (z. B. Agentur fur Arbeit),

die Unterstitzung bei der Wahrnehmung therapeutischer MaRnahmen, z.B.
Hilfe bei der Suche nach einem Psychotherapeuten/einer Psychotherapeutin,
die Unterstutzung beim Anschluss an einer Selbsthilfegruppe

entlastende Gesprache mit dem/der Versicherten, aber keine Psychotherapie.
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Die Einbindung der Fallmanager/Fallmanagerinnen in Gesprache oder eine wei-
tere Zusammenarbeit mit Dritten erfolgt nur nach schriftlichem Einverstandnis
des/der Versicherten.

Am Ende des Fallmanagements erhalt die DRV Nord einen ausfuhrlichen Abschluss-
bericht (Vordruck K 5076).
Abbruch: Die Teilnahme endet vorzeitig,

e wenn das Hauptziel erreicht wurde und kein Unterstutzungsbedarf mehr be-
steht,

e mit dem Tod des/der Versicherten,

e wenn der/die Versicherte seine/ihre Beteiligung schriftlich widerruft (was je-
derzeit mdglich ist),

e bei mangelnder Kooperationsbereitschaft des/der Versicherten (z.B. der/die
Versicherte fehlt unentschuldigt oder arbeitet nicht mit!),

e Dbei Unterbrechung von mehr als sechs Wochen (Krankenhausbehandlung,
interkurrente Erkrankungen ...),

e beifehlender Erfolgsaussicht,

e bei einem Wegzug aus dem Zustandigkeitsbereich der DRV Nord,

e mit dem tatsachlichen Bezug einer vollen Erwerbsminderungsrente auf
Dauer,

e ggf. bei bewilligter Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben- hier ist die Frage
nach der FortfUhrung des Fallmanagements mit dem/der Reha-Fachbera-
ter*in der DRV Nord zu klaren, spatestens jedoch mit Beginn einer konkre-
ten/ qualifizierenden Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben.

7. Abrechnung

Bereits die Verordnung des Fallmanagements durch die Rehabilitationseinrichtung
gilt als Kostenzusage im Namen der DRV Nord. Eine gesonderte Kostenubernahme-
erklarung durch die DRV Nord ist nicht vorgesehen. Der/die Versicherte bestatigt
seine/ihre Teilnahme durch Unterschrift auf dem Formular ,Bestatigung der Teil-
nahme am Fallmanagement® (Vordruck K 5073). Termine mit Dritten mussen nicht
unterschrieben werden.

Die Abrechnung erfolgt minutengenau. Grundlage dafur ist die gesamte Dauer der
Kontakte (auch telefonische Kontakte, E-Mails, SMS etc.) mit dem/der Versicherten
oder Dritten.

Fahrkosten der Versicherten werden auf Antrag (Vordruck K 5074) in HOhe einer tag-

lichen Pauschale erstattet, sofern sie tatsachlich entstanden sind. Dies gilt flr folgende
Fahrten:

Seite 14 von 18



- Fahrten zu den Fallmanagern/Fallmanagerinnen (Beratung findet nicht beim Ver-
sicherten statt),

- Fahrten zu gemeinsamen Terminen mit den Fallmanagern/Fallmanagerinnen beim
Arbeitgebenden, behandelnden Arzt/Arztin, Behérden u.a., sofern diese von den
Fallmanagern/Fallmanagerinnen initiiert wurden.

Alle erforderlichen Informationen zur Abrechnung sind den ,Hinweisen der Deutschen
Rentenversicherung zur Abrechnung von Fallmanagement nach medizinischer Reha-
bilitation® zu entnehmen.

8. Anforderungen an die Anbieter von Fallmanagement

Die DRV Nord stellt folgende Voraussetzungen flr die Zulassung von Fallmana-
gern/Fallmanagerinnen bzw. Fallmanagementanbietern:

8.1. Konzept

Das bei der DRV Nord einzureichende Konzept soll auf folgende Themen eingehen:

e Leistungserbringer, juristische Form, Adresse (Hauptsitz und sonstige
Standorte), geographisches Einzugsgebiet,

e Kooperationen, Vernetzungen,

e Allgemeines Konzept der Einrichtung, Organisation, Leistungsangebot,

e Konzeptionelle Uberlegungen zum Fallmanagement, Ziele, Zielgruppen,

e Durchfuhrung des Fallmanagements: Methoden des Fallmanagements,
Struktur, Umfang, Begleitung und Unterstutzung im Betrieb, Kooperation mit
der Reha-Einrichtung und der DRV Nord,

e Formen und Wege der Kommunikation mit den Versicherten, Angaben zur
Erreichbarkeit der Fallmanager/Fallmanagerinnen flr die Versicherten,

e Krisenintervention und Beschreibung des Notfallmanagements,

e bisherige Erfahrungen mit Fallmanagement,

e Ort der Beratungsgesprache, Raumlichkeiten, die eventuell dafur zur Verfu-
gung stehen,

e Dokumentation,

e Personal: Qualifikation der im Fallmanagement tatigen Personen (Qualifika-
tionsnachweise) und personliche Kompetenzen, besondere Ressourcen,

e Besondere Kompetenzen in der Betreuung von Menschen mit Behinderun-
gen,

e MalRnahmen der Qualitatssicherung (z.B. Supervision, Fortbildungen, Ab-
bruchanalysen). Die Trédgeriibergreifenden Beratungsstandards der Bun-
desarbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation sind einzuhalten,

e Datenschutzrelevante Regelungen.
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8.2. Fallmanagement-Anbieter

Die Leistungsanbieter sollen mindestens zwei qualifizierte Fallmanager/Fallmanage-
rinnen nachweisen, um die nahtlose Betreuung der Versicherten (z.B. bei Krankheit
oder Urlaub) zu gewahrleisten.

8.3. Erforderliche Qualifikationen / Kompetenzen der Fallmanager*innen

Die Zulassung als Fallmanager*in setzt ein abgeschlossenes humanwissenschaftli-
ches Studium auf dem Gebiet der Sozialarbeit, Sozialpadagogik, Padagogik oder Psy-
chologie und eine entsprechende mindestens 2-jahrige Berufserfahrung in der Bera-
tung nach dem abgeschlossenen Studium voraus. Das abgeschlossene Studium der
Psychologie erfordert zusatzlich den Nachweis von mindestens 40 Unterrichtseinhei-
ten sozialrechtlicher Kenntnisse.

Grundsatzlich wird eine Weiterbildung auf dem Gebiet des Case Managements (z.B.
DGCC oder gleichwertig) beziehungsweise zum Disability Manager, zur Disability Ma-
nagerin erwartet.

Wird ein anderer Studienabschluss oder eine Berufsausbildung im Bereich des Ge-
sundheits- und Sozialwesens (z.B. Gesundheits- und Krankenpflegerin/-Krankenpfle-
ger) nachgewiesen oder erfolgte die Qualifikation lediglich durch Weiterbildungen (z.B.
Fachkraft fir Rehabilitation, Rehabilitationspadagogische Zusatzqualifikation), kann
im Einzelfall eine Zulassung erfolgen. Hierfur muss eine entsprechende mindestens 5-
jahrige Berufserfahrung nach dem entsprechenden Abschluss in der Beratung, die mit
der Zielsetzung nach diesem Konzept vergleichbar ist, nachgewiesen werden.
Zusatzlich ist der Nachweis personaler, methodischer, beratungsrelevanter und sozi-
alrechtlicher Kompetenzen in einem Umfang von mindestens 240 Unterrichtseinheiten
(davon 160 Unterrichtseinheiten Beratungskompetenz und 40 Unterrichtseinheiten So-
zZialrecht) erforderlich.

Dieser zusatzliche Nachweis ist flir ausgebildete Disability Manager/Managerinnen
nach dem Curriculum der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und
Case-Managern/-Managerinnen (z.B. DGCC oder gleichwertig) nicht erforderlich.

Aus der Beschreibung der beruflichen Erfahrungen und den dazu eingereichten Un-
terlagen/Nachweisen muss ersichtlich sein, dass der Fallmanager/die Fallmanagerin
uber die im Folgenden dargestellten Kenntnisse und Kompetenzen verfugt.

e Fachliche und methodische Kenntnisse:
- Arbeitsmarktkenntnisse,
- berufskundliche Kenntnisse,
- sozialrechtliche Kenntnisse,
- Kenntnisse uber Zugangsvoraussetzungen und —wege, sowie Inhalte der
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Leistungen zur Teilhabe der Sozialleistungstrager,

- methodische Kenntnisse von Kommunikation, Gesprachsfiihrung und
Moderation sowie

- Grundkenntnisse der Krankheitsbilder der zu betreuenden Menschen,
wulnschenswert ist Reha-Erfahrung.

e Vernetzung
- Kenntnis der Versorgungsstrukturen und —angebote,

- Kontakte
zu Facharzten/Facharztinnen, Psychotherapeuten/Psychothera-
peutinnen und Beratungsstellen,
zur Agentur fur Arbeit, zum Jobcenter,
zu betriebsarztlichen Diensten und Arbeitgebenden,
zu betrieblichen Schwerbehindertenvertretenden, Betriebs- und
Personalraten,
zu den Sozialleistungstragern und deren Beratungsstellen,
zu regionalen Kontaktstellen der Selbsthilfegruppen.

e Soziale Kompetenzen
- Kommunikationsfahigkeit und Kontaktfreude,
- Verhandlungsgeschick,
- Abgrenzungs- und Distanzierungsfahigkeit,
- objektives Urteilsvermogen,
- Konfliktfahigkeit,
- Kompromissfahigkeit,
- Kiritikfahigkeit,
- Offenheit und Ehrlichkeit,
- transparente Arbeitsweise,
- Empathie,
- interkulturelle Sensibilitat,
- selbststandige, flexible und strukturierte Arbeitsweise,
- Pragmatismus,
- gute schriftliche und mundliche Ausdrucksweise,
- Flexibilitat hinsichtlich der Arbeitszeit und der Arbeitsumgebung,
- Kreativitat,
- Zuverlassigkeit,
- Beratungserfahrung.

Die Fallmanager/Fallmanagerinnen sollen keine Rechtsauskiinfte an Versi-
cherte oder Arbeitgebende geben und keine therapeutischen Aufgaben Ulber-
nehmen.
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9. Kontaktdaten und Ansprechpersonen

Name Telefonnummer E-Mail

Cornelia Kraus 0451 /485 17044 | cornelia.kraus@drv-nord.de
Anschrift:

Deutsche Rentenversicherung Nord
Abteilung Rehamanagement
Ziegelstralle 150

23556 Lubeck

Postadresse fir alle versichertenbezogenen Unterlagen:
Deutsche Rentenversicherung Nord

Dokumentenzentrum Lubeck

23544 Lubeck

10. Formulare

K 5070
K 5071
K 5072
K 5073
K 5074
K 5075
K 5076
K 5077

Verordnung von Fallmanagement

Merkblatt zum Fallmanagement

Bedarfsanalyse und Forderplan

Teilnahmebestatigung

Antrag auf Fahrkostenerstattung

Verlangerungsanzeige zum Fallmanagement
Abschlussdokumentation zum Fallmanagement

Ubersicht der zum Fallmanagement zugelassenen Leistungsanbieter

Die Formulare (ausflllbare und speicherbare PDF-Files mit Mehrfertigungen) werden
von der DRV Nord erstellt, bei Bedarf Uberarbeitet und sind jederzeit in der aktuells-
ten Version auf der Internetseite der DRV Nord unter der Rubrik ,Services - Regio-
nale Formulare und Antrage® abrufbar.

Seite 18 von 18



	1. Einleitung
	2. Definition und Ziele des Fallmanagements
	3. Zielgruppen
	3.2. Grundvoraussetzungen
	3.3. Ausschlussgründe
	4. Hinweise zu einzelnen Indikationen
	4.1. Fallmanagement bei psychosomatischen Erkrankungen
	4.2. Fallmanagement bei Abhängigkeitserkrankungen
	4.3. Fallmanagement bei onkologischen Erkrankungen
	4.4. Fallmanagement bei neurologischen Erkrankungen
	4.5. Fallmanagement bei akuten Herzerkrankungen
	5. Zugangsverfahren
	6. Ablauf und weiteres Verfahren
	7. Abrechnung
	8. Anforderungen an die Anbieter von Fallmanagement
	9. Kontaktdaten und Ansprechpersonen
	10. Formulare

